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OSTERFERIEN 2024

Baden-Württemberg  23.03. – 05.04.

Bayern  25.03. – 06.04.

Berlin  25.03. – 05.04.

Brandenburg  25.03. – 05.04.

Bremen  18.03. – 28.03.

Hamburg  18.03. – 28.03.

Hessen  25.03. – 13.04.

Meck.-Vorpommern 25.03. – 03.04.

Niedersachsen  18.03. – 28.03.

Nordrhein-Westfalen  25.03. – 06.04.

Rheinland-Pfalz  25.03. – 02.04.

Saarland  25.03. – 05.04.

Sachsen  28.03. – 05.04.

Sachsen-Anhalt  25.03. – 30.03.

Schleswig-Holstein  02.04. – 19.04.

Thüringen  25.03. – 06.04.

SOMMERFERIEN 2024

Baden-Württemberg  25.07. – 07.09.

Bayern  29.07. – 09.09.

Berlin  18.07. – 30.08.

Brandenburg  18.07. – 31.08.

Bremen  24.06. – 02.08.

Hamburg  18.07. – 28.08.

Hessen  15.07. – 23.08.

Meck.-Vorpommern 22.07. – 31.08.

Niedersachsen  24.06. – 03.08.

Nordrhein-Westfalen  08.07. – 20.08.

Rheinland-Pfalz  15.07. – 23.08.

Saarland  15.07. – 23.08.

Sachsen  20.06. – 02.08.

Sachsen-Anhalt  24.06. – 03.08.

Schleswig-Holstein  22.07. – 31.08.

Thüringen  20.06. – 31.07.

Wahl der
IGBCE-
Ortgruppen-
vorstände

Eine Wahl 
kann inner-
halb einer
2-Wochen-
frist an-
gefochten
werden.

Der Bezirks-
vorstand
beruft die 
Wahlkom-
mission.

Der Wahl-
termin ist 
den Mit-
gliedern der
Ortsgruppe
spätestens 
1 Woche vor 
der Wahl 
schriftlich
mitzuteilen.

Die Wahl-
unterlagen
sind 14 Tage 
aufzube-
wahren.
Das Wahl-
protokoll
ist innerhalb
von 14 Tagen
nach der 
Wahl dem 
Bezirk zu
übergeben.

Ortsgrup-
penarbeit
gestalten.
Qualifizie-
rung von 
neu ge-
wählten
Ortsgrup-
penvorstän-
den.

Gewerk-
schaftliche
Arbeit in
der Region.
Qualifizie-
rung
von neu
gewählten
Ortsgrup-
penvorstän-
den.

Regions-
politik
gestalten.
Qualifizie-
rung von 
neu ge-
wählten
Ortsgrup-
penvorstän-
den.

ortsgruppen
kalender 2024

FEBRUAR MÄRZ april mai juni juli august september oktober november dezember

Mit.Mut.
  machen.

ortsgruppenwahl.de

ortsgruppenwahl
Jede Stimme zählt



WAHLBERECHTIGT

für die Wahl des Ortsgruppen-

vorstandes und der Revisoren 

sind alle Mitglieder der Orts-

gruppe, die ihre Beiträge 

satzungsgemäß entrichtet haben.

WÄHLBAR

zum Ortsgruppenvorstand und zum 

Revisor sind Mitglieder, die am Tage 

der Wahl Mitglied der IGBCE sind 

und nicht einem Funktionsverbot 

unterliegen sowie ihre Beiträge 

satzungsgemäß entrichtet haben.

ORGANISATORISCHES:

Der generelle Zeitraum für die Ortsgruppen-

vorstandswahlen wird vom Hauptvorstand 

festgelegt und findet statt in der Zeit vom 

1. März 2024 bis einschließlich 30. Juni 2024.

Auszüge aus Richtlinie Ortsgruppen

Auszug aus den Richtlinien für Ortsgruppen IX. Wahl-

ordnung für die Wahl des Ortsgruppenvorstandes 

1. WAHLKOMMISSION

Der Bezirksvorstand beruft auf Vorschlag des*der

Bezirksleiter*in eine Wahlkommission, die für die

Durchführung der Wahl nach den Bestimmungen

dieser Wahlordnung verantwortlich ist.

2. WAHLVORSTAND

a) In der Wahlversammlung ist ein Wahlvorstand

zu wählen.

b) Der Wahlvorstand muss aus mindestens drei

Mitgliedern der Wahlversammlung bestehen.

Er wählt die*den Vorsitzende*n aus seiner Mitte.

3. AUFGABEN

Bei der Durchführung der Wahl zum Ortsgruppen-

vorstand hat der Wahlvorstand folgende Aufgaben

zu erfüllen:

a) die Beschlussfähigkeit festzustellen: Beschlussfähig

ist die Wahlversammlung, wenn deren Mitglieder

ordnungsgemäß eingeladen sind.

b) die Wahlversammlung über den Wahlablauf

zu informieren

c) Entgegennahme von Wahlvorschlägen

d) Bekanntmachung der Wahlvorschläge

e) Durchführung der Wahl

f) Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

4. BEKANNTGABE DES WAHLTERMINS

Der Wahltermin ist den Mitgliedern der Ortsgruppe

spätestens eine Woche vor der Wahl durch eine schrift-

liche Einladung unter Bekanntgabe der Tagesordnung

mitzuteilen.

5. WAHLVORSCHLÄGE

a) Wählbar zum Ortsgruppenvorstand und zum Revisor

sind Mitglieder, die am Tage der Wahl Mitglied der

IGBCE sind und nicht einem Funktionsverbot unter-

liegen sowie ihre Beiträge satzungsgemäß entrichtet

haben. Die Personengruppen sind angemessen zu

berücksichtigen.

b) Der Wahlvorstand hat die Vorschläge während

der Wahlversammlung, spätestens bei Eintritt in den

betreffenden Wahlgang, entgegenzunehmen.

c) Mitglieder, die kandidieren wollen und nicht an

der Wahlversammlung teilnehmen können, erklären

entsprechend schriftlich gegenüber dem Wahlvorstand

ihre Bereitschaft.

6. DURCHFÜHRUNG DER WAHL

6.1. WAHLVERFAHREN

Der Wahlvorstand kann folgende Wahlverfahren

von der Wahlversammlung beschließen lassen:

a) Geheime Wahl per Stimmzettel

b) Die Wahlen können per Akklamation durchgeführt

werden, wenn keine anwesenden Mitglieder der

Versammlung diesem Verfahren widersprechen.

6.2. DER WAHLGANG

Der Wahlvorstand hat alle Kandidat*innen in die 

Vorschlagsliste aufzunehmen. Es wird in folgenden 

Wahlgängen gewählt:

Die im 8. Wahlgang zu wählenden drei Revisor*innen  

dürfen nicht Mitglied des Ortsgruppenvorstandes sein.

a) Soll in einem Wahlgang nur eine Funktion besetzt

werden, ist der*die Kandidat*in gewählt, der*die die

absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten

hat.

(§ 15 Ziffer 5 der Satzung)

b) Sollen in einem Wahlgang mehrere Funktionen

besetzt werden, können auf dem Stimmzettel höchstens

so viele Kandidaten angekreuzt werden, wie insgesamt

zu wählen sind.

Ein Stimmzettel ist gültig, wenn mindestens die Hälfte 

der Zahl der zu Wählenden aus der Vorschlagsliste 

gekennzeichnet ist. Dabei sind die Kandidat*innen 

gewählt, die die absolute Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen erhalten haben.

(§ 15 Ziffer 6 der Satzung)

D E R  W E G  I N  D E N 
O R T S G R U P P E N V O R S TA N d
W e r  k a n n  w ä h l e n ? 
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